
STADT ESSLINGEN AM NECKAR

Amtliche Bekanntmachungen

„ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG  
ZUM BEBAUUNGSPLAN BREITE/ 
OBERER BRÜHL 

Der Ausschuss für Technik und Umwelt des Gemeinderates der Stadt Esslingen am Neckar 
(ATU) hat in seiner Sitzung am 15.07.2019 den Vorentwurf des Bebauungsplanes Breite/
Oberer Brühl im Stadtteil 71 „Pliensauvorstadt“ zur Kenntnis genommen. Des Weiteren 
hat der ATU seinen Beschluss zur Aufstellung einer Satzung über örtliche Bauvorschrif-
ten nach § 74 Landesbauordnung im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Breite/Oberer Brühl im Stadtteil 71 „Pliensauvorstadt“ vom 08.03.2017, TOP 5, wieder 
aufgehoben. Auf eine ergänzende Satzung für örtliche Bauvorschriften wird verzichtet, 
da auf Grund der Lage im Außenbereich und zum größten Teil innerhalb des Landschafts-
schutzgebiets vorrangig die gestalterischen Vorgaben des Landratsamts Esslingen, Unte-
re Naturschutzbehörde, zu berücksichtigen sind.

Die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lö-
sungen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen, 
und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung Breite/Oberer Brühl im Stadtteil 71 
„Pliensauvorstadt“, werden nach § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch - Beteiligung der Öffent-
lichkeit an der Bauleitplanung (hierzu zählen auch Kinder und Jugendliche) - öffentlich 
dargelegt.

Der Bebauungsplan-Vorentwurf Breite/Oberer Brühl liegt in der Zeit 
  vom 26.08.2019 bis 04.10.2019, montags, dienstags und mittwochs von 8.00 

Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr, 
donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr sowie  
freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr  
beim Stadtplanungsamt im 2. Obergeschoss (im Flur bei Zimmer 257) des  
Technischen Rathauses, Ritterstraße 17, 73728 Esslingen,

öffentlich aus. 

Maßgebend für den Bebauungsplan ist der Plan vom 31.05.2019, der im folgenden Kar-
tenausschnitt dargestellt ist:

Das Plangebiet wird im Wesentlichen im Osten umgrenzt durch den bestehenden Sied-
lungsrand (Waldorfschule und Kindergarten) und den Flurstücken mit den Nummern 
16269 (zum Teil), 16212, 16122 und 16118 (Weg); im Süden durch den parallel der Weils-
traße verlaufenden landwirtschaftlichen Weg, im Westen durch die Flurstücke mit der 
Nummer 16062 und 16005 und im Norden durch die Bundesstraße B 10.

Grund für die Planung ist die Klärung der Zulässigkeit weiterer landwirtschaftlicher Be-
triebsstellen sowie die Klärung, ob in einem Teilbereich des Plangebietes eine Trasse für 
einen weiteren Straßenanschluss für das angrenzende Gewerbegebiet notwendig wird.

Während der Auslage des Bebauungsplan-Vorentwurfes besteht die Möglichkeit, die 
Planunterlagen einzusehen sowie Stellungnahmen abzugeben.

Soweit Kenntnisse über Flächen vorliegen, deren Böden mit umweltgefährdenden Stof-
fen belastet sind (unabhängig von der Art der Stoffe, ihres Aggregatzustandes, ihrer 
Ursachen sowie der Zeit aus der sie stammen), wird gebeten, dies mitzuteilen. 

Die öffentliche Unterrichtung mit Darlegung der Planung und Anhörung der Öffent-
lichkeit findet am 
  Donnerstag, den 26.09.2019, 16.30 Uhr,  

im Sitzungsraum des Technischen Rathauses, 4. Stock, Zimmer 440,  
Ritterstraße 17, 73728 Esslingen am Neckar 

statt.

Dabei ist jedermann Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben.

Die Planunterlagen können während des Auslagezeitraumes auch im Beteiligungsportal 
der Esslinger Homepage auf der Internetseite www.esslingen.de/beteiligungsportal ab-
gerufen werden. 
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„INKRAFTTRETEN DES BEBAUUNGSPLANES  
BARBAROSSASTRASSE/ KREBENWIESENWEG 
(FEUERWEHRGERÄTEHAUS) MIT ÖRTLICHEN  
BAUVORSCHRIFTEN

Gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB), gemäß § 74 Landesbauordnung für Baden-Würt-
temberg (LBO) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) hat der Gemeinderat der Stadt Esslingen am Neckar den Bebauungsplan 
Barbarossastraße/ Krebenwiesenweg (Feuerwehrgerätehaus) im Stadtteil 13 „Hohen-
kreuz“ und die örtlichen Bauvorschriften im Geltungsbereich des Bebauungsplanes in 
seiner Sitzung am 22.07.2019 als Satzung beschlossen.  

Maßgebend ist der Plan des Stadtplanungsamtes Esslingen am Neckar vom 26.02.2019, 
der im folgenden Kartenausschnitt dargestellt ist:

Das Plangebiet beinhaltet im Wesentlichen einen Teil des unbebauten Flurstücks 8764/1 
und den überwiegenden Teil des Krebenwiesenwegs (Flurstück 8764/20); es wird im We-
sentlichen im Osten durch den Fußweg, im Süden durch die Wohnbebauung entlang des 
Krebenwiesenwegs (Nr. 15 bis 19), im Westen durch den Sportplatz (Flurstück 8765/2) 
und im Norden durch die Barbarossastraße (Flurstück 8950), begrenzt.

Grund für die Planung ist die Schaffung von planungsrechtlichen Grundlagen für den 
Neubau eines Feuerwehrgerätehauses als Ersatz für das seitherige Feuerwehrgerätehaus 
am Standort der Alten Kelter in der Stettener Straße.

Der in Kraft getretene Bebauungsplan mit seiner Begründung und die örtlichen Bauvor-
schriften können ab sofort auf unbegrenzte Zeit im Bürgerbüro Bauen im Technischen 
Rathaus, Ritterstraße 17, 73728 Esslingen, montags und dienstags von 8.00 Uhr bis 12.00 
Uhr und donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr, ein-
gesehen werden und können auch im Internet unter www.esslingen.de/bebauungsplaene 
abgerufen werden.

Das Verfahren wurde im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB – ohne Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB - durchgeführt.
Eine etwaige Verletzung von in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 (Verfahrens- und Form-
vorschriften), Abs. 2 (Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flä-
chennutzungsplanes) und Abs. 3 Satz 2 (Mängel des Abwägungsvorgangs) Baugesetz-
buch (BauGB) in der aktuellen Fassung bezeichneten Vorschriften werden nach § 215 Abs. 
1 Nr. 1 bis 3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verlet-
zung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zuläs-
sige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungs-
ansprüchen wird hingewiesen.

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg (GemO) in der aktuellen Fassung oder von aufgrund der Gemein-
deordnung erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieses Bebauungs-
planes ist nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung in dem dort bezeichneten Umfang un-
beachtlich, wenn sie nicht schriftlich und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung geltend 
gemacht worden ist. 

Die Verletzungen sind schriftlich oder zur Niederschrift beim Stadtplanungsamt der Stadt 

Esslingen am Neckar, Ritterstraße 17, 73728 Esslingen, geltend zu machen.

Mit der Bekanntmachung in der Esslinger Zeitung tritt der Bebauungsplan mit örtlichen 
Bauvorschriften in Kraft.

Erläuternder Hinweis:
Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB wird der Flächennutzungsplan im Wege der Berichti-
gung an die Festsetzungen des Bebauungsplanes entsprechend angepasst (Darstellung 
von geplanter Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Feuerwehr anstelle 
von Grünfläche mit der Zweckbestimmung Sportplatz). 
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„INKRAFTTRETEN DES BEBAUUNGSPLANES  
KENNENBURGER STRASSE - ÄNDERUNG  
(FLST. 3769/2 + 3769/4) 

Gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat der Stadt Esslingen am Neckar den 
Bebauungsplan Kennenburger Straße - Änderung (Flst. 3769/2 + 3769/4) im Planbereich 
26 “Kennenburg“ in seiner Sitzung am 22.07.2019 als Satzung beschlossen. 

Maßgebend ist der Plan des Stadtplanungsamtes Esslingen am Neckar vom 24.04.2019, 
der im folgenden Kartenausschnitt dargestellt ist:

Der Geltungsbereich beinhaltet im Wesentlichen die Grundstücke mit den Flurstücknum-
mern 3769/2 und 3769/4.

Grund für die Planung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur 
Umnutzung des bestehenden Schwesternwohnheims (Flurstück 3769/4) und den ehema-
ligen Ärztehäusern (Flurstück 3769/2) in Wohngebäude zur allgemeinen Wohnnutzung. 

Der in Kraft getretene Bebauungsplan mit seiner Begründung kann ab sofort auf unbe-
grenzte Zeit im Bürgerbüro Bauen im Technischen Rathaus, Ritterstraße 17, montags und 
dienstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 
13.00 Uhr bis 17.00 Uhr, eingesehen werden und können auch im Internet unter www.
esslingen.de/bebauungsplaene abgerufen werden.

Eine etwaige Verletzung von in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 (Verfahrens- und Form-
vorschriften), Abs. 2 (Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flä-
chennutzungsplanes) und Abs. 3 Satz 2 (Mängel des Abwägungsvorgangs) Baugesetz-
buch (BauGB) in der aktuellen Fassung bezeichneten Vorschriften werden nach § 215 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Ver-
letzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zuläs-
sige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungs-
ansprüchen wird hingewiesen.

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg (GemO) in der aktuellen Fassung oder von aufgrund der Gemein-
deordnung erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieses Bebauungs-
planes ist nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung in dem dort bezeichneten Umfang un-
beachtlich, wenn sie nicht schriftlich und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung geltend 
gemacht worden ist. 

Die Verletzungen sind schriftlich oder zur Niederschrift beim Stadtplanungsamt der Stadt 
Esslingen am Neckar, Ritterstraße 17, 73728 Esslingen geltend zu machen.

Mit der Bekanntmachung in der Esslinger Zeitung tritt der Bebauungsplan in Kraft.
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Für kurze Anliegen und Anregungen der Bevölkerung ist die Stadtverwaltung jederzeit 
über den Anruf beantworter – Telefon 07 11 / 35 12-2666 – zu erreichen.


